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PRESSEMITTEILUNG

BIO Deutschland fordert bürgerfreundliches Gesetz
Das Gendiagnostikgesetz schadet der Industrie und ignoriert den aktuellen Wissensstand
Berlin (20.01.2009) – Der Wirtschaftsverband der Biotechnologie-Branche, BIO Deutschland e.V., fordert anlässlich der morgigen Anhörung zum Gendiagnostikgesetz (GenDG) dringende Verbesserungen am Regierungsentwurf. Dieser sei weder bürgerfreundlich, noch berücksichtige er den aktuellen Stand der Wissenschaften, betont Peter Heinrich, Vorstandssprecher der BIO Deutschland, und fügt hinzu: „Die Regierung ist aufgefordert, im Sinne der hiesigen Verbraucherinnen und Verbraucher sowie der innovativen Unternehmen eine zukunftsweisendere und praktikablere Lösung anzustreben.“
Zwar begrüßt der Verband in einer Stellungnahme, dass die Regierung mit diesem Entwurf die Grundlage dafür legen möchte, in Deutschland den Rahmen für genetische Untersuchungen zu setzen und eine Benachteiligung auf Grund genetischer Eigenschaften zu verhindern. Jedoch gebiete die Bandbreite der Fragestellungen und Informationen, die unter der Überschrift „genetische Untersuchungen“ zusammenlaufen, nicht nur eine abgestufte Vorgehensweise bezüglich des Arztvorbehaltes, sondern auch eine wissensbasierte Unterscheidung zwischen diagnostischer und prädiktiver Untersuchungen, sagt Erwin Soutschek, Leiter der BIO Deutschland-Arbeitsgruppe „Diagnostik“.
BIO Deutschland bringt für ein bürgerfreundlicheres GenDG unter anderem folgende beiden Änderungsvorschläge ein:

Erstens: Durch Zulassung weiterer geeigneter (indikationsbezogener) Facharztgruppen, die sich durch Fortbildung zusätzlich qualifizieren können, kann der wachsende Bedarf besser gedeckt werden. Wenige hundert auf genetische Beratung spezialisierte Ärzte und Humangenetiker können dem Anspruch von 80 Millionen Menschen in Deutschland auf qualifizierte Beratung bei individuellen medizinischen Fragestellungen nicht gerecht werden. 
Zweitens: Der sogenannte Vaterschaftstest hat im Gendiagnostikgesetz nichts verloren. Die DNA-Analyse zum Nachweis der Abstammung hat nämlich nicht die Bestimmung von individuellen Erbanlagen zum Ziel. Sie dient ebenso wie die noch heute eingesetzte Blutgruppenanalyse der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit der biologischen Elternschaft. Die vorgeschlagene Regelung bedeutet eine unnötige Einmischung des Staates, bringt keine Verbesserung für die Beteiligten und kann darum ersatzlos entfallen. 
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Downloads: 
Der vollständige Text der Stellungnahme der BIO Deutschland zum Gendiagnostik-Gesetz steht für Sie unter 

http://www.biodeutschland.org/position/position.php zur Verfügung.

Der Text dieser Pressemitteilung steht für Sie unter http://www.biodeutschland.org/presse2009/pressemitteilungen.php zu Verfügung.

Über BIO Deutschland:

Die Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland (BIO Deutschland) mit mehr als 220 Mitgliedern - Unternehmen, BioRegionen und Branchen-Dienstleister - und Sitz in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, in Deutschland die Entwicklung eines innovativen Wirtschaftszweiges auf Basis der modernen Biowissenschaften zu unterstützen und zu fördern. Dr. Peter Heinrich (Vorstandsvorsitzender der MediGene AG) ist Vorstandsvorsitzender der BIO Deutschland. 

Weitere Informationen unter: www.biodeutschland.org
Fördermitglieder der BIO Deutschland sind: 

berlinbiotechpark GmbH, Celgene GmbH, CMS Hasche Sigle, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, EBD Group, Ernst & Young AG, Hogan & Hartson, KPMG AG, Miltenyi Biotec GmbH, PricewaterhouseCoopers AG, TVM Capital GmbH und VISCARDI AG.
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